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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Hameln, Abt. Umwelt und 

Klimaschutz, Untere Naturschutzbehörde 

Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Hameln gibt bekannt, dass in diesem Jahr eine 

Schwalben-Kartierung durchgeführt wird. 

Die Kartierung soll einen Überblick über die aktuelle Bestandssituation der besetzten und 

unbesetzten Mehl- und Rauchschwalbennester an Gebäuden in ausgewählten Ortsteilen der 

Stadt Hameln geben. In der beiliegenden Übersichtskarte sind die Kartiergebiete dargestellt.  

Anlass ist die geplante Etablierung einer ehrenamtlichen Schwalbenberatung im Stadtgebiet 

Hameln. Die durch die Kartierung erfassten Daten sollen als Grundlage für einen 

koordinierten Schwalbenschutz dienen. Die spätere Schwalbenberatung soll die Akzeptanz 

von Schwalben an und in Gebäuden erhöhen und der naturschutzrechtlich verbotenen 

Zerstörung von Schwalben-Lebensstätten entgegenwirken. 

Kartierungsarbeiten 

Das von der Stadt Hameln beauftragte Umweltplanungsbüro patroVIT Ökologische 

Betriebsbegleitung & Landschaftsplanung GmbH aus Rinteln führt in dem Zeitraum vom 

01.05.2026 bis 31.10.2026 in ausgewählten Gebieten der Stadt Hameln die 

Kartierungsarbeiten durch.  

Die Arbeiten umfassen die Begehung von Grundstücken (auch Privatgrundstücke) zur 

ökologischen Erfassung von Schwalbennestern. Diese Kartierungsarbeiten finden während 

des Tages statt. 

Rechtliche Grundlage 

Das Betretungsrecht für diese Kartierungsarbeiten ergibt sich aus § 65 Abs. 1 

Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. § 39 Niedersächsisches Naturschutzgesetz. Die beauftragten 

Personen sind legitimiert, die Grundstücke zu den oben genannten Zwecken zu betreten und 

können sich vor Ort mit einer entsprechenden Bescheinigung der Stadt Hameln ausweisen.  

Wir bitten um Ihre Unterstützung dieser für den Natur- und Artenschutz wichtigen 

Erfassungen. 

Bei Rückfragen können Sie die Untere Naturschutzbehörde kontaktieren. 

Kontakt: naturschutz@hameln.de 
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